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1 Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf hat in ihrer Sitzung am __.__.____ be-
schlossen, den Bebauungsplan Nr. 38 aufzustellen. 

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde: 

• das Baugesetzbuch (BauGB), 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO), 

• die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) und 

in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassungen.  

Als Plangrundlage für den rechtlichen Nachweis der Grundstücke dient ein Katasterplan, be-
reitgestellt und ergänzt um topographische Einmessungen durch die öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieure Sprick und Wachsmuth, Ahrensburg. Die Planzeichnung des Bebau-
ungsplans wird im Maßstab 1:500 erstellt. 

1.2 Hinweise zum Verfahren 
Der Bebauungsplan Nr. 38 wird gemäß Beschluss der Gemeindevertretung als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt.  

Im beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung) aufgestellt werden.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 38 liegt im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
von Großhansdorf und liegt nach dem Rückbau der vorherigen Nutzungen durch ein Wohn-
gebäude und eine Arztpraxis brach. Der Geltungsbereich wird aufgrund der umliegenden 
Wohnbebauung dem Innenbereich zugeordnet, so dass die Anwendung des § 13a BauGB ge-
rechtfertigt ist. Die südöstlich angrenzende Bundesautobahn A1 ist hierbei als südöstliche 
Zäsur im Siedlungskörper und gleichzeitig als Ortsbegrenzung zu sehen. 

Durch den Bebauungsplan soll eine städtebauliche Nachverdichtung im Rahmen der Schaf-
fung des Baurechts für die Realisierung eines modernen Wohn- und Geschäftsgebäudes mit 
bis zu vier Geschossen ermöglicht werden. Die Realisierung eines solchen Vorhabens ist auf 
Grundlage einer derzeitigen Beurteilung gem. § 34 BauGB nicht möglich..  

Ein Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine 
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche 
von insgesamt weniger als 20.000 m2 festgesetzt wird, wobei die Grundflächen mehrerer Be-
bauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang 
aufgestellt werden, mitzurechnen sind. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
38 wird bei einer Geltungsbereichsgröße von rund 0,43 ha eine Grundfläche von unter 20.000 
m2 festgesetzt, so dass das beschleunigte Verfahren zulässig ist.  

Es werden keine weiteren Bebauungspläne in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitli-
chen Zusammenhang aufgestellt. 

Die Aufstellung von Bebauungsplänen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ist 
darüber hinaus auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass die in § 1 Abs. 6 Nr. 
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7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) beeinträchtigt werden. Der-
artige Anhaltspunkte bestehen bei dem Bebauungsplan Nr. 38 ebenfalls nicht. Dies gilt auch 
für etwaige Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von Auswirkungen von schweren Un-
fällen die nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, der Erstellung 
eines Umweltberichts nach § 2a BauGB, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB, der Angabe über die Verfügbarkeit von umweltbezogenen Informationen nach § 3 
Abs. 2 BauGB sowie dem Monitoring nach § 4c BauGB abgesehen.  

Aufgrund der Zuordnung des Bebauungsplanes Nr. 38 zu den Fällen nach § 13a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB (weniger als 20.000 m2 Grundfläche) gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
mögliche Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im 
Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig. 
Festsetzungen für den Ausgleich von Eingriffen sind somit nicht erforderlich. Eine Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung erfolgt nicht. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 werden die artenschutzrechtlichen 
Belange abgearbeitet. 

1.3 Projektbeteiligte Planer und Fachbüros 
Mit der Ausarbeitung Bebauungsplanes ist das Büro Architektur + Stadtplanung – entwi-
ckeln und gestalten, Hamburg beauftragt.  

Weitere erforderliche Fachgutachten werden zum Entwurf ergänzt. 

Ein grünordnerischer Fachbeitrag mit artenschutzrechtliche Begleitung erfolgte durch TGP 
Landschaftsarchitekten, Lübeck und Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg.  

Eine schalltechnische Untersuchung wurde durch Lärmkontor GmbH, Hamburg erstellt.  

Ein Versickerungsnachweis wurde durch _____ erarbeitet. 

1.4 Geltungsbereich, Bestand und Umgebung 
Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 38 ist in der Planzeichnung (Teil A) durch 
eine entsprechende Signatur gekennzeichnet und umfasst eine Fläche von ca. 0,43 ha.  

Das Plangebiet befindet sich im Süden der Gemeinde Großhansdorf und wird im Norden durch 
die Straße Grenzeck, im Westen durch die Sieker Landstraße sowie im Süden durch die Bunde-
sautobahn 1 begrenzt.  

In den westlichen und südlichen Randbereichen des Plangebietes befinden sich entlang der 
Sieker Landstraße und der Bundesautobahn 1 zusammenhängende Grünstrukturen aus Bäumen 
und Sträuchern. Im inneren Geltungsbereich und entlang der Straße Grenzeck liegt die Fläche 
brach. An der nordöstlichen Grenze befindet sich eine Zufahrt für das Plangebiet. Die Straße 
Grenzeck dient zudem als Erschließungsstraße für das Wohngebiet, welches sich in nordöstli-
cher Richtung anschließt.  

Die nördliche und östliche Umgebung des Plangebietes ist ebenfalls vorwiegend durch Wohn-
nutzungen in eingeschossiger Bauweise mit geneigten Dächern in Form von 
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Einfamilienhäusern geprägt. Direkt nördlich der Straße Grenzeck und entlang der Sieker Land-
straße befinden ein Elektronikgeschäft sowie eine Tankstelle. Im weiteren nordwestlichen 
Verlauf der Sieker Landstraße prägen Wohnnutzungen das Gemeindebild. Hier befinden sich 
ebenfalls die Friedrich-Junge-Schule sowie die Grundschule Schmalenbeck.  

2 Anlass und Ziele 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 ist die Schaffung eines entsprechen-
den Planrechts zur Sicherung des Wohn- und Gewerbestandortes innerhalb der Gemeinde 
Großhansdorf.  

Durch die Lage an der Bundesautobahn A1 ist die 40 m breite Anbauverbotszone parallel zum 
Fahrbahnrand zu berücksichtigen. Innerhalb dieser Fläche können die benötigten Stellplätze 
für die zukünftige Büro- und Wohnnutzung realisiert werden.  

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es, ein Wohn- und Geschäftshaus in mehrge-
schossiger Ausführung planungsrechtlich zu ermöglichen, um der steigenden Nachfrage nach 
Wohn- und mischgebietsverträglichen Gewerbeflächen in Großhansdorf gerecht zu werden. 
Zu diesem Zweck soll ein Mischgebiet festgesetzt werden. 

Der Gehölzsaum, der sich entlang der Bundesautobahn A1 und der Sieker Landstraße entwi-
ckelt, soll weiterhin als Pufferzone zwischen Verkehrsachsen und dem Plangeltungsbereich 
dienen und ist daher zu erhalten und entsprechend durch Festsetzung zu sichern.  

3 Übergeordnete Planungen 

3.1 Regional- und Landesplanung 
Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) bildet zusammen mit dem Regi-
onalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd von 1998 den übergeordneten 
Planungsrahmen.  

Gemäß dem LEP und dem Regionalplan befindet sich die Gemeinde Großhansdorf im Verdich-
tungsraum Hamburg auf der Siedlungsachse Hamburg – Bad Oldesloe.  

Im Regionalplan wird der nördliche Ortsteil der Gemeinde als Standrandkern 2. Ordnung des 
westlich angrenzenden Mittelzentrums Ahrensburg eingestuft. Gemäß Regionalplan sind die 
zentralen Orte einschließlich der Stadtrandkerne Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung. 
„Sie sollen dieser Zielsetzung durch eine (...) der zukünftigen Entwicklung angepasste Ausweisung 
von Wohn-, Gemeinbedarfs- und gewerblichen Bauflächen gerecht werden“.1 

Weiter heißt es im Regionalplan: „Die Gemeinde Großhansdorf als Stadtrandkern II. Ordnung auf 
der Achse bietet aufgrund der verkehrsgünstigen Lage an der U-Bahn und der BAB A 1 gute Vo-
raussetzungen für eine Verstärkung der Siedlungstätigkeit in landschaftlich reizvoller Umgebung. 
Die städtebauliche Entwicklung soll dazu beitragen, die Stadtrandkernfunktion zu stärken.“2 

 
1  Regionalplan 1998, Planungsraum I, S. 21 
2  Regionalplan 1998, Planungsraum I, S. 35 
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Im Regionalplan werden die beiden Ortsteile Großhansdorf und Schmalenbeck des Gemein-
degebietes durch eine Grünzäsur sowie ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und 
Landschaft geteilt. Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Schmalenbeck, ebenso wie der im 
Innenbereich liegende Geltungsbereich, berühren die Grünzäsur nicht. 

Der Bebauungsplan Nr. 38 ist somit gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung 
angepasst. 

3.2 Flächennutzungsplan  
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Großhansdorf (die Fläche gehörte früher 
zur Gemeinde Siek) stellt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine Dorfgebietsfläche 
dar. Nordwestlich des Plangebietes ist ein Mischgebiet dargestellt, welches beidseitig der Sie-
ker Landstraße verläuft. In der weiteren Umgebung werden Wohnbauflächen dargestellt. Im 
Osten, entlang der Bundesautobahn A1 grenzt die Darstellung einer Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung Solarpark an.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 soll ein entsprechendes Planrecht für die 
Realisierung eines mischgebietstypischen Wohn- und Bürogebäudes geschaffen werden.  

Die geplante Innenentwicklung entspricht nicht der Darstellung des Flächennutzungsplans. 
Der Geltungsbereich wird, wie die Flächen nördlich entlang der Sieker Landstraße als Misch-
gebiet festgesetzt, was eine Berichtigung (Ergänzung) des geltenden Flächennutzungsplanes 
mit dem Ziel einer Darstellung von gemischten Bauflächen erfordert.  

3.3 Landschaftsplan 
Im Landschaftsplan wird das Plangebiet als zur Sieker Landstraße mit Großbaumbeständen ein-
gegrünter Siedlungsbereich dargestellt.  

4 Städtebauliche Festsetzungen 

4.1 Hochbaulich-städtebauliches Konzept 
Die Planung für den Geltungsbereich sieht die Realisierung eines zwei – bis viergeschossigen 
geschossigen Wohn- und Bürogebäudes mit begrüntem Flachdach vor. Der Baukörper wird 
so gestaffelt, dass dieser zur Bestandsbebauung maximal zwei Vollgeschosse aufweisen darf 
und ab einer Tiefe von 15 m, gemessen von der Grundstücksgrenze, mit vier Geschossen aus-
geführt werden darf. 

Für den ruhenden Verkehr können Stellplätze in der benötigten Anbauverbotszone entlang 
der Bundesautobahn A1 entstehen.  

4.2 Art der baulichen Nutzung 
Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 38 soll einer mischgebietstypischen Ent-
wicklung dienen. Die angestrebte Realisierung von Wohnnutzungen und stillem Gewerbe wie 
beispielsweise durch Büroflächen oder Dienstleistungen stellen eine der guten Lage des Plan-
gebietes an der Sieker Landstraße angemessene Nutzung dar. Aus diesem Grund wird ein 
Mischgebiet (MI) festgesetzt.  
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Die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 7 – 8 BauNVO zulässigen Tankstellen und Vergnügungsstätten sind 
gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zulässig. Die Gemeinde erachtet diese Nutzungen und deren 
möglichen Auswirkungen auf die Freiflächen des Grundstücks als nicht mit der Lage des Plan-
gebietes am südöstlichen Ortseingang für vereinbar. 

Dies gilt auch für die Ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten gem. § 6 Abs. 3 
BauNVO. Grundsätzlich wird am südlichen Ortseingang eine gemischte Nutzung gewünscht, 
die gleichzeitig mit der angrenzenden Wohnnutzung vereinbar ist. Vergnügungsstätten erach-
tet die Gemeinde als nicht nachbarschaftsverträglich. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die zulässige Grundflächenzahl (GR), die Geschos-
sigkeit und die Gebäudehöhe bestimmt. Damit ist die städtebauliche Ordnung hinreichend 
definiert. 

Grundfläche und Gesamtversiegelung  
Um unter Berücksichtigung der Anforderungen an den gebotenen sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden eine angemessene Nachverdichtung zu ermöglichen, wird im Mischgebiet 
eine für Hauptanlagen zulässige Grundfläche von 1.000 m2 festgesetzt. Damit entsprechende 
Nebenanlagen, Zuwegungen, Stellplätze und Versiegelungen realisiert werden können, wird 
eine maximale Grundflächenzahl von 0,65 für das Mischgebiet für die Haupt- und Nebenan-
lagen festgesetzt. So kann das Plangebiet, das zum überwiegenden Teil innerhalb der 
Anbauverbotszone der BAB 1 liegt und durch die auf Grund der Regelungen des FStrG die 
Bebauung im Plangebiet stark begrenzt ist, bestmöglich nachverdichtet werden. 

Geschossigkeit  
Um eine angemessene Nachverdichtung zu ermöglichen, wird eine maximale Viergeschossig-
keit zur Sieker Landstraße und eine Zweigeschossigkeit zur bestehenden Bebauung 
festgesetzt.  

Gebäudehöhe  
Es wird eine maximale Gebäudehöhe von 13,5 m im Bereich der Viergeschossigkeit und von 
6,5 m im Bereich der zulässigen Zweigeschossigkeit festgesetzt. Mit dieser Festsetzung wird 
die Höhenentwicklung im Sinne der Ortsbildverträglichkeit begrenzt, gleichzeitig auch die Si-
cherstellung einer ausreichenden Flexibilität für die Ausführungsplanung, auch im Hinblick auf 
die Installation von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien, gewährleistet.  

Die Staffelung bildet vor allem zur angrenzenden Nachbarbebauung eine mögliche Höhenent-
wicklung, die das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot berücksichtigt. In Kombination 
mit der in einem Abstand von 5 m zu den Nachbargrundstücken zulässigen Errichtung von 
Hauptanlagen und der Rückstaffelung der Geschossigkeit von Nordosten kann durch die Ge-
bäudehöhe ausgeschlossen werden, dass eine unverhältnismäßige Verschattung der 
Nachbargrundstücke stattfindet. 

Höhenbezugspunkt 
Gemäß dem § 18 Abs. 1 BauNVO sind die Bezugspunkte für die festgesetzten Gebäudehöhen 
zu bestimmen. Der obere Bezugspunkt ist der höchste Punkt der Oberkante Dachhaut des 
Gebäudes. Dieser ist damit ausreichend bestimmt. 

Für den unteren Bezugspunkt wurde im östlichen Geltungsbereich ein Höhenbezugspunkt 



 Begründung Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Großhansdorf 

 ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg   •   – Vorentwurf –   7 

 

festgesetzt. Dieser orientiert sich an der Höhenlage der das Grundstück erschließenden 
Straße Grenzeck, damit der untere Bezugspunkt für die baulichen Anlagen nicht unter dem 
Niveau der Straße liegt. Dies gilt es zu vermeiden, damit anfallendes Oberflächenwasser bei 
Starkregenereignissen nicht in das Gebäude läuft. 

4.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksfläche ist so definiert, dass eine maximale Bebauung des Plan-
geltungsbereiches ermöglicht wird.  

Nach Nordwesten zur Straße Grenzeck wird die überbaubare Fläche in einem Abstand von  
6 m festgesetzt, um eine Vorgartenzone, wie sie im Straßenverlauf typisch ist, sicherzustellen. 
Gemäß textlicher Festsetzung ist in dieser Vorgartenzone bis auf Müllsammelanlagen, Fahr-
radabstellplätze und offene Stellplätze sowie Zu- und Abfahrten von Tiefgaragen eine 
Errichtung von Nebenanlagen unzulässig. Dies gilt auch für genehmigungsfreie Nebenanlagen. 
Ziel der Festsetzung ist es, den Straßenraum durch die Hauptanlage zu begrenzen und nicht 
durch Nebenanlagen zu verstellen.  

Aus Gründen der nachbarschaftlichen Rücksichtnahme wird die überbaubare Fläche nach 
Nordosten um 5 m von der Grundstücksgrenze zurückgesetzt. Somit halten entstehende Ge-
bäude bei der Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen und im südwestlichen Geltungsbereich 
vier Vollgeschossen einen angemessenen Abstand zur bestehenden Bebauung ein. 

Die 40 m breite Anbauverbotszone der BAB 1 gem. 9 FStrG bildet die südöstliche Begrenzung 
der überbaubaren Fläche. Dadurch steht der überwiegende Teil des Baugrundstückes nicht 
für eine hochbauliche Entwicklung zur Verfügung. In diesem dürfen dann lediglich Freiflächen-
nutzungen stattfinden und beispielsweise Stellplätze angeordnet werden. 

5 Örtliche Bauvorschriften 

Vor Realisierung eines Bauvorhabens werden in einem städtebaulichen Vertrag mit den Vor-
habentragenden bzw. im Grundstückskaufvertrag u.a. die gestalterischen Anforderungen an 
das Bauvorhaben geregelt. So stellt die Gemeinde sicher, dass das/die entstehende*n Ge-
bäude sich in das Ortsbild verträglich einfügen. 

Die Gemeinde regelt durch Vorschrift die Gestaltung der obersten Dächer, die ausschließlich 
als flache Gründächer umgesetzt werden dürfen. So kann neben der eigentlichen Gestaltung 
ein Mehrwert für das Mikroklima und den Wasserhaushalt geschaffen werden. Zulässig ist auf 
den Dächern auch eine Installation von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien, um diese 
zu fördern. 

6 Verkehr und Erschließung 

6.1 Äußere Erschließung 
Der Geltungsbereich wird über die nördlich verlaufende Erschließungsstraße Grenzeck er-
schlossen, die an die südwestlich des Geltungsbereiches verlaufende gemeindliche Straße 
Sieker Landstraße angebunden ist.  
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Über das gemeindliche Straßennetz ist in nordöstlicher Richtung das Zentrum Großhansdorfs 
zu erreichen. Die Sieker Landstraße führt in nordwestlicher Richtung ins Zentrum des Ortsteils 
Schmalenbeck.  

In südöstlicher Richtung führt die Landesstraße 224 in das Zentrum der ca. 2 km entfernten 
Nachbargemeinde Siek. Das Mittelzentrum Ahrensburg ist in nordwestlicher Richtung rund 5 
km entfernt. Die ca. 800 m südwestlich gelegene Anschlussstelle Ahrensburg bindet das Plan-
gebiet über die BAB A1 in südwestlicher Richtung in rund 25 km an die Hansestadt Hamburg 
sowie in nordöstlicher Richtung in rund 45 km an die Hansestadt Lübeck an. 

6.2 Innere Erschließung 
Der Geltungsbereich ist vollständig und für die beabsichtigte Bebauung erschlossen.  

Die Zufahrt wird derzeit am Kreuzungsbereich der Straßen Grenzeck und Sieker Landstraße 
projektiert. Diese soll entlang der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze entlang des Baukör-
pers auf das südöstliche Grundstück führt. Dort ist die Anlage zur Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs vorgesehen. 

Entlang der Sieker Landstraße wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt, um sicher-
zustellen, dass dort keine Zu- und Abfahrten erfolgen, die die Verkehrssicherheit im 
Kreuzungsbereich und im Straßenverlauf gefährden.  

6.3 ÖPNV 
Die dem Plangebiet am nächsten gelegene Haltestelle Martin-Meyer-Weg (Linien 369, 376, 
537 und 776) liegt rund 300 m entfernt und kann fußläufig erreicht werden. In rund 1,5 km 
Entfernung befindet sich nordwestlich der Bahnhof Schmalenbeck der U1, von dem ein direk-
ter Anschluss ins Zentrum der Hansestadt Hamburg gewährleistet ist. Ähnlich weit ist es zum 
nordöstlich gelegenen Bahnhof Kiekut, von dem die U-Bahn bis zur Endhaltestelle Großhans-
dorf verkehrt. 

6.4 Ruhender Verkehr 
Der ruhende Verkehr ist auf dem Grundstück nachzuweisen. Durch die 40 m breite Anbau-
verbotszone gem. § 9 FStrG ist im größeren, südöstlichen Teil des Plangeltungsbereichs eine 
hochbauliche Nutzung durch Hauptanlagen nicht zulässig. Die Fläche kann jedoch für die Un-
terbringung von Stellplätzen genutzt werden. 

7 Emissionen und Immissionen 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sind keine Auswirkungen aus dem Plangebiet auf 
die Umgebung zu erwarten, da im Rahmen der Baugenehmigung nur gemischte Nutzungen 
zulässig sind, von denen die im Umfeld des Plangebiets befindlichen Wohnnutzungen nicht 
erheblich negativ beeinflusst werden. 

Durch die Lärmkontor GmbH, Hamburg wurde eine schalltechnische Untersuchung beige-
bracht. Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammengefasst. Für Details wird auf das 
Fachgutachten verwiesen. 
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Zur planungsrechtlichen Absicherung sind mit der vorliegenden schalltechnischen Untersu-
chung die Geräuscheinwirkungen durch den Straßenverkehrslärm auf das Plangebiet 
untersucht worden. 

Das Plangebiet ist durch Schall beaufschlagt. Die Hauptlärmquellen stellen die Sieker Land-
straße und die BAB A1 dar. Die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ für Mischgebiete 
werden im gesamten Plangebiet überschritten. Der orientierungsweise zur Beurteilung der 
Erheblichkeit der schalltechnischen Belastung herangezogene Immissionsgrenzwert der 16. 
BImSchV /2/ für Mischgebiete wird am Tag größtenteils eingehalten, in der Nacht jedoch 
überschritten. Überschreitungen der Schwelle der Gesundheitsgefährdung laut Rechtspre-
chung sind hingegen innerhalb der Baugrenzen nicht zu erwarten. Die höchsten 
Beurteilungspegel stellen sich im Nahbereich der Sieker Landstraße im Bereich des gepflaster-
ten Abschnitts ein. In der Asphaltierung des gepflasterten Abschnitts der Sieker Landstraße 
besteht somit nach gutachterlicher Auffassung das höchste Lärmminderungspotenzial. 

Im Bebauungsplan werden entsprechende Festsetzungen getroffen, um die Nutzungen im 
Plangebiet vor schädlichen Einwirkungen zu schützen. Hierzu kommen eine schalloptimierte 
Grundrissgestaltung in Verbindung mit geeigneter Schalldämmung der Fassaden bzw. Fenster 
in Betracht, wobei jedoch lärmabgewandte Gebäudeseiten sicherzustellen sind. Soweit dies 
nicht möglich ist, ist der erforderliche Schallschutz der Aufenthaltsräume durch passive Schall-
schutzmaßnahmen entsprechend der DIN 4109 und zusätzliche schallgedämmte 
Lüftungseinrichtungen für zum Schlafen genutzte Aufenthaltsräume vorzusehen. 

8 Natur und Landschaft sowie Artenschutz 

8.1 Schutzgebiete 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Kammmolchgebiet Höltigbaum / Stellmoor“ ist über  
2 km entfernt und wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Dies gilt auch für die Natur-
schutzgebiete „Stellmoor -Ahrensburger Tunneltal“ und Hoisdorfer Teiche. 

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Ahrensfelde“ liegt rd. 170 m südwestlich des 
Plangebietes. In nördlicher Richtung liegt das Landschaftsschutzgebiet „Großhansdorf“. Durch 
die Planungen sind keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgebiete zu erwarten. 

8.2 Natur und Landschaft 
In der Gemeinde Großhansdorf besteht ein Schutzanspruch für die Erhaltung von Bäumen 
aufgrund einer Baumschutzsatzung.  

Im Plangeltungsbereich befindet sich im westlichen Teil eine die vorherige grasige Ruderalflur 
überwucherndes Brombeergebüsch. Parallel zur Bundesautobahn A1 erstreckt sich in der An-
bauverbotszone ein Gehölzsaum aus Fichte, Ahorn, Weide und Ulme, der von Hasel 
unterwuchert ist. Entlang der südlichen und westlichen Grenze haben sich Einzelbäume ent-
wickelt.  

Die in der überbaubaren Fläche stehenden Gehölze werden nicht zum Erhalt festgesetzt und 
werden bei Ausschöpfung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung entfallen. Eine ent-
sprechende Kennzeichnung erfolgt in der Planzeichnung. 

Bis auf einen Walnussbaum, der einen Kronendurchmesser von rund 12 m aufweist, werden 
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die außerhalb der überbaubaren Fläche stehenden Gehölze ebenfalls nicht zum Erhalt festge-
setzt. Durch die breite Anbauverbotszone und die dadurch vergleichsweise große und nicht 
durch hochbauliche Anlagen überbaubare Grundstücksfläche kann eine Freiflächengestaltung 
auf den vorhandenen Baumbestand Rücksicht nehmen. Ein Entfall ist hier nicht zwingend er-
forderlich. Gleichzeitig ist der Bestand jedoch zum Großteil auch nicht so wertig, als dass eine 
umfassende Festsetzung angemessen wäre. 

Als Ausnahme ist die Erhaltung eines 5 m breiten Gehölzstreifens an der südöstlichen Gel-
tungsbereichsgrenze zu benennen, der das Grundstück zur Lärmschutzwand an der BAB 1 
abschirmt und dem Landschaftsbild zu Gute kommt. 

Festgesetzt wird eine Einfriedung zu den öffentlichen Flächen mit einer heimischen Laubge-
hölzhecke, in der Zugänge und Zufahrten zulässig sind. Derartige lineare Grünstrukturen 
stellen einen großen Wert für den Naturhaushalt dar, weil sie einen Nahrungs- und Rückzugs-
raum für Insekten und Vögel darstellen. Bei Verwendung einer Rotbuchenhecke würde die 
Einbindung in die vorhandene Siedlungsstruktur zusätzlich gestärkt werden, da eine solche 
Struktur auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorzufinden ist. 

Dem Mikroklima kommt auch die örtliche Bauvorschrift zu Gute, nach der die oberen Ge-
schosse mit begrünten Flachdächern auszustatten sind. Gründächer binden Staub und 
Luftschadstoffe und verlangsamen mit Retentionsfunktion den Niederschlagswasserabfluss. 

Die möglichen Verluste von zwei Großbäumen sind im Rahmen einer Vorhabenrealisierung 
gem. der gemeindlichen Baumschutzsatzung durch Ersatzpflanzung oder Ausgleichszahlung 
zu kompensieren. Gem. § 9 Abs. 3 der Baumschutzsatzung ist je entfallendem geschützten 
Baum eine Ersatzpflanzung auf dem eigenen Grundstück vorzunehmen. Sollten beide Gehölze 
im Rahmen der Realisierung entfallen, sind zwei Bäume auf dem Grundstück zu pflanzen. 
Diese Anpflanzung erfolgt sinnvollerweise im Nahbereich zur Autobahn, um dort den festge-
setzten Gehölzstreifen langfristig zu stabilisieren. 

Ggf. zum Entwurf zu ergänzen. 

8.3 Artenschutz 
Im Rahmen des Verfahrens wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag durch den Dipl. Bi-
ologen Karsten Lutz erstellt. Die Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst 
wiedergegeben. 

Untersucht wurde die Planung im Hinblick auf die 

- Schädigung von Arten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 NBatSchG 
- Störung von Arten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
- Zugriffsverbote gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

um Maßnahmen benennen zu können, die das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. Bun-
desnaturschutzgesetz verhindern können. 

Im Rahmen einer Geländebegehung wurde die Eignung des Plangebietes als Habitat für alle 
europäischen Vogelarten und alle Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie begutachtet. Auf 
Grund der Ausstattung des Plangebietes und der Umgebung ist festzustellen, dass sich das 
Plangebiet ausschließlich als Lebensraum für verbreitete Brutvogelarten des Siedlungsberei-
ches eignet. Fledermäuse haben im Plangebiet keine größeren Quartiere sondern 
ausschließlich Tagesverstecke. Wenngleich die Gemeinde im Verbreitungsbereich der Hasel-
maus liegt werden auf Grund der Ausstattung des Plangebietes keine Haselmäuse erwartet. 
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Dies gilt auch für andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Die bei Umsetzung der Planung betroffenen verbreiteten Brutvogelarten können ausweichen. 
Die Schädigung von Fortpflanzungsstätten im Sinne des § 44 BNatSchG wird vermeiden. Die 
ökologischen Funktionen im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG bleiben erhalten.  

Auch Fledermäuse werden durch die Planung nicht beeinträchtigt, da keine potenziellen Ru-
hestätten nicht beschädigt werden. Die Tiere können ausweichen. 

Zur Sicherstellung das keine Verbotstatbestände eintreten, werden artenschutzrechtliche 
Maßnahmen festgelegt und als Hinweise in den Bebauungsplan übernommen: 

- Fällung großer Bäume und Gehölze sowie der Abriss des Schuppens nur außerhalb der 
Verbotsfrist gem. BNatSchG zwischen dem 1.10. und 28.02. des Jahres. Fällungen und 
Abrissarbeiten außerhalb dieses Zeitraumes sind nur nach vorheriger Besatzkontrolle mit 
negativem Befund möglich. 

- Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit, also vom 01.03. 
bis 30.09. eines Jahres. 

9 Ver- und Entsorgung  

Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung erfolgt zentral über das Versorgungsnetz der Hamburger Wasser-
werke (HWW). Das vorhandene Netz in der Sieker Landstraße kann erweitert werden, zu 
diesem Zweck ist rechtzeitig vor Beginn der Bebauung ein formloser Antrag mit Angaben zum 
Vorhaben und dem voraussichtlichen Wasserbedarf an die Hamburger Wasserwerke zu stel-
len. 

Schmutzwasserentsorgung 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt durch das vorhandene Entwässerungsnetz der Ham-
burger Stadtentwässerung (HSE), dass in den das Plangebiet erschließenden Straßen liegt. Ein 
Anschluss an das Entsorgungsnetz ist möglich.  

Oberflächenentwässerung 
Mit dem Erlass vom 19. Oktober 2019 wurden in Schleswig-Holstein die „Wasserrechtlichen 
Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser – Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW 1)“ 
eingeführt. Ziel ist es, den potenziell naturnahen Wasserhaushalt zu sichern, so dass die hyd-
rologischen und hydraulischen Auswirkungen auf Fließgewässer durch punktuelle 
Einleitungen gering gehalten werden. Dies setzt entsprechende Bodenverhältnisse voraus, die 
eine Versickerung ermöglichen. 

Zum Entwurf werden entsprechende Aussagen zur Niederschlagswasserbeseitigung ergänzt. 

Wärme- und Stromversorgung 
Die Wärme- und Stromversorgung erfolgt über den Grundversorger E.ON Energie Deutsch-
land GmbH. Ein Anschluss ist möglich und kann über die Straße Grenzeck erfolgen. 

Auf den Dächern, die auf dem oberen Geschoss als Gründächer ausgeführt werden müssen, 
ist zur Förderung von und Versorgung mit regenerativer Energie die Errichtung von entspre-
chenden Anlagen zulässig. 

Die Schleswig-Holstein Netz AG weist darauf hin, dass bei einer erforderlichen Umlegung von 
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Leitungen ein Vorlauf von mindestens sechs Monaten benötigt wird.  

Gasversorgung 
Ein Anschluss des Plangebietes an die zentrale Gasversorgung kann über die Sieker Landstraße 
erfolgen.  

Abfallentsorgung 
Die Abfallbeseitigung wird durch den Kreis Stormarn als öffentlich-rechtlicher Entsorgungs-
träger durch Satzung geregelt.  

Die AWSH (Abfallwirtschaft Südholstein GmbH) erfüllt im Auftrag des Kreises Stormarn, der 
öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger ist, alle Aufgaben der Abfallentsorgung. In diesem Zu-
sammenhang gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kreises Stormarn für die 
Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen. 

Die Entsorgung der Abfallbehälter aller Grundstücke erfolgt im Rahmen der Straßenrandent-
sorgung an der Sieker Landstraße bzw. der Straße Grenzeck. In diesem Zusammenhang sind 
entsprechende Standplätze an der Straße vorzusehen. Einen sogenannten Vorstellservice von 
Behältern, die in Tiefgaragen stehen, bietet die AWSH nicht an. Alternativ ist auch die Anord-
nung von Unterflursystemen zur Müllentsorgung denkbar. Deren konkrete Planung ist 
gemeinsam mit der AWSH abzustimmen. 

Telekommunikation 
Die Anschlussmöglichkeit an das Telekommunikationsnetz ist möglich. Das Plangebiet ist von 
den Stadtwerken Geesthacht mit Glasfaser versorgt. 

Die Telekom weist darauf hin, das eine Ausbauentscheidung vorbehaltlich bereits bestehen-
der Infrastruktur durch andere Anbieter entschieden wird. Es wird für den Fall einer positiven 
Ausbauentscheidung darauf hingewiesen, dass aus wirtschaftlichen Gründen für die eventuell 
erforderliche Glasfaserinfrastruktur in den Gebäuden Leerrohren vorgesehen werden sollten. 
Darüber hinaus ist der Telekom eine unentgeltliche und freie Nutzung der zukünftigen Wege 
und Straße, sowie den Grundbucheintrag der Leitungstrassen zur Verfügung zu stellen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass für einen Ausbau eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und 
Dimensionierung Leistungszonen vorgenommen werden muss und die Erschließungsmaßnah-
men so früh wie möglich, mindestens jedoch schriftlich 6 Monate im Voraus bei der deutschen 
Telekom eingehen sollten.  

Die Vodafone GmbH weist darauf hin, dass für den Neuanschluss an das Netz von Vodafone 
ein Kontakt mit dem Team Neubaugebiete aufzunehmen ist. 

Brandschutz 
Die Bereitstellung von Löschwasser erfolgt durch das vorhandene Trinkwasserversorgungs-
netz. Sollte der vorhabenabhängige Löschwasserbedarf den für die Dimensionierung der 
Leitungsquerschnitte des Versorgungsträgers berechneten Trinkwasserbedarf übersteigen, 
müssen andere Löschwasserentnahmemöglichkeiten geschaffen werden. Für die Anzahl, die 
Lage und den Einbau von Hydranten ist das DVGW Merkblatt W 331 zu berücksichtigen. 

Gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 
(Brandschutzgesetz – BrSchG) hat die zuständige Kommune für eine ausreichende Löschwas-
serversorgung im Planungsbereich zu sorgen. Für die Festlegung der erforderlichen 
Löschwassermenge kann das Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Was-
serfaches e.V. in der jeweiligen Fassung herangezogen werden. 
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Der Grundschutz der Löschwasserversorgung kann aus dem Wasserversorgungsnetz der-
Hamburger Wasserwerke mit 48 m³/h bereitgestellt werden. Über den Grundschutz 
hinausgehende Bedarfe sind im Rahmen des Objektschutzes durch den jeweiligen Grund-
stückseigentümer vorzuhalten und entsprechend im Bauantrag nachzuweisen. 

Zur Bemessung der notwendigen Zugänge und Zufahrten für die Feuerwehr und Rettungs-
fahrzeuge sowie für die Aufstell- und Anleiterflächen ist die Musterrichtlinie für Flächen für 
die Feuerwehr heranzuziehen. Die entsprechend benötigten Flächen sind dauerhaft von Be-
bauung freizuhalten und auf dem jeweiligen Flurstück als solche kenntlich zu machen. 

10 Denkmalschutz und Bodenordnung 

Denkmalschutz 
Bodendenkmäler sind im Plangeltungsbereich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.  

Sollten im Geltungsbereich Kulturdenkmale entdeckt werden ist gem. § 15 DSchG ist die un-
verzüglich der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung betrifft auch 
den/die Eigentümer*in des Grundstücks und den/die Leiter*in der Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben. das Kulturdenkmal und die Fund-stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, 
soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.  

Als archäologische Kulturdenkmale gelten nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Altlasten und Kampfmittel 
Derzeit sind keine Hinweise zu Altlasten oder Altablagerungen sowie schädliche Bodenverän-
derungen innerhalb des Geltungsbereiches bekannt.  

Bodenordnung 

Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden sind voraussichtlich nicht nötig. 

11 Flächenangaben 

 Fläche in ha 

Mischgebiet  0,43 

Geltungsbereich gesamt 0,43 

 

12 Kosten 

Der Gemeinde Großhansdorf entstehen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 
Kosten für die Durchführung des Verfahrens und die Ausarbeitung von Fachgutachten.  
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Die Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf am 
__.__.____ gebilligt. 

 

 

Großhansdorf, den __.__.____ ______________________ 
    (Der Bürgermeister) 


